
Ein  starkes Team
seit 1953Kundeninformation und Auftragserteilung:

Erdaushub

AZV/Abfall zur Verwertung

Kein AZV ist: 

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und gute Zusammenarbeit.

Ihr Team Containerdienst Pfriem in Seligenstadt.

Diese Information wurde übergeben und anerkannt.

Name  __________________________________________________________________________

Anschrift  ________________________________________________________________________

Telefon  _________________________________________________________________________

Datum – Unterschrift Kunde:  ______________________________________________________

Bitte ausfüllen, unterschreiben und zurück an: info@containerdienst-pfriem.de

Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.

Mutterboden – Sand – Erde – Lehm – Kies – Splitt

frei von jeglichen Verunreinigungen wie Holz, Folie, Stahl, Bauschutt, Betonresten, Grasnarben, Mörtelresten, 
Pflastersteine, schadstoffhaltigen Materialien. 
Die max. Füllhöhe von 15 cm unter Oberkante des Containers ist einzuhalten. Bei Überfüllung halten wir uns ein  
Abladen auf der Baustelle vor.

Tapetenreste – Verpackungen – Fensterrahmen m. Glas – Kabel – Rohre – Holzreste – Gips -Gipskarton – 
Gasbeton – Rigips – Heizkörper – Türen – Kunststoffe – Folien – Papier – Möbel – Blumenkübel – Textilien – 
Hausrat – Gartenabfälle – Glas – Fachwerk Lehm-Stroh-Gemisch – Müll – Bims

Die max. Füllhöhe - Oberkante Container- ist einzuhalten. Bei Überfüllung halten wir uns ein Abladen auf der 
Baustelle vor.

Dämmung aus Mineralwolle/Steinwolle/Glaswolle – Dachplatten – Wellplatten/Eternitplatten od. künstlich 
hergestellte Plattenverkleidungen von Gauben – Holz A IV, lackiert/imprägniert od. foliert – Nahrungsmittel/ 
-reste – Farbdosen/Farbeimer mit Farb-/Lackresten.

Alle Container sind frei von „gefährlichen Abfällen/Stoffen“ wie KMF-Mineralwolle – Asbest (Eternitplatten/Däm- 
mungen/Odenwalddecken) – Holz A IV (mit Holzschutzmittel u. verbranntes Holz).  
Bei Kleinstmengen dieser Stoffe, kann es zu erheblichen Mehrkosten (Sortierkosten, Schutzanzug und weiteren  
Deklarierungen) des gesamten Containers kommen. 

Gerne beraten wir Sie und finden eine Lösung zur Entsorgung Ihrer Materialien. 

Die Entsorgung erfolgt nach dem Wirtschaftskreislaufgesetz des Landes Hessen, Regierungspräsidium Hessen. 
Bei individuellen Kundenwünschen zur Containerstellung, übernehmen wir keine Haftung für Personen- und Sach- 
schäden.

nachfolgend erhalten Sie Informationen zur Entsorgung und fachgerechten Container-Befüllung. 

Durch unsachgemäße Sortierung erfolgt eine schwierige oder keine Entsorgung. In diesem Fall müssen wir die 
anfallenden Mehrkosten zusätzlich berechnen.
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